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	Präambel – Absatz unterhalb 9 pt.
Menschen mit Behinderungen und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, sind in besonderem Maße auf den Schutz und die Solidarität der Gesellschaft angewiesen. Ihre Eingliederung in Arbeit und Ausbildung ist ein wesentlicher Ausdruck und gleichzeitig Voraussetzung für eine gleichberechtigte und diskriminierungsfreie Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Die öffentlichen Arbeitgeber haben gegenüber den behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen eine gesteigerte Fürsorge- und Förderungspflicht und damit auch eine Vorbildfunktion gegenüber anderen Arbeitgebern. Es besteht insbesondere die Verpflichtung zur Berücksichtigung der behinderungsbedingten Bedürfnisse im Einzelfall. Hierbei ist den besonderen Bedürfnissen behinderter und von Behinderung bedrohter Frauen Rechnung zu tragen.
	1. Allgemeine Grundsätze – Absatz unterhalb 9 pt.
Menschen mit Behinderungen und Menschen, die von Behinderung bedroht sind, sind in besonderem Maße auf den Schutz und die Solidarität der Gesellschaft angewiesen. Ihre Eingliederung in Arbeit und Ausbildung ist ein wesentlicher Ausdruck und gleichzeitig Voraussetzung für eine gleichberechtigte und diskriminierungsfreie Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Hierbei haben öffentliche Arbeitgeber im Rahmen der besonderen Fürsorgepflicht für Menschen mit Behinderungen eine Vorbildfunktion.
Menschen mit Behinderungen haben ein Recht auf Hilfe, um die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern. Neben der Gewährung der gesetzlich vorgesehenen Nachteilsausgleiche gehören hierzu auch Hilfen, die den schwerbehinderten Menschen eine ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechenden Platz im Arbeitsleben sichern und die dem individuellen Hilfebedarf Rechnung tragen.
Prävention und Rehabilitation haben Vorrang vor vorzeitiger Berentung und Versetzung in den Ruhestand.
Von grundlegender Bedeutung für eine dauerhaft erfolgreiche Eingliederung sind eine aufgeschlossene Haltung und eine verständnisvolle Einstellung aller Vorgesetzten und Mitarbeiter des behinderten Menschen.
Die für die Menschen mit Behinderungen getroffenen Regelungen stellen keine Bevorzugung dar, sondern sind stets als Nachteilsausgleiche zu betrachten.
Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung dieser Inklusionsvereinbarung ist die auf das Wohl der behinderten Beschäftigten gerichtete ständige und zielgerichtete vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
	– Absatz unterhalb 9 pt.
Zusammenführen von Präambel 
(stark gekürzt) und altem Punkt 2 (Grundsätze) in neuen Punkt 1 
„Allgemeine Grundsätze“















Vorschlag: 
Beschäftigten mit Behinderung
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